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Zusammenfassung 

Das vorliegende Dokument hält, im Sinne eines „Addendum“, Ergänzungen / Präzisierungen 

zum gültigen Standard fest. Die entsprechenden Hinweise werden in der nächsten Version 

des Standards in den Standard übernommen. 
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1 Einleitung 

Bei der Nutzung von Standards kann es zu Fragen, respektive offenen Punkten kommen, die 

erst nach der Genehmigung einer Version des Standards gemeldet werden. Das Addendum 

hält entsprechende Ergänzungen und Präzisierungen fest, die sonst erst mit der nächsten 

Version des Standards veröffentlicht werden können. 

1.1 Anwendungsgebiet 

Das Addendum bezieht sich ausschliesslich auf die unter „Version“ auf der Titelseite des Do-

kuments erwähnte Version des Standards. 

 

2 Ergänzungen / Präzisierungen 

Nachfolgend werden nur jene Kapitel des erwähnten Standards aufgeführt, zu welchen eine 

Ergänzung oder Präzisierung festgehalten wurde.  

2.1 Kapitel 4.2.8 uidregOrganisationType – Typ des Unternehmens (UID-

Einheit) 

Präzisierung: 

1 = juristische Person  
Dieser Typ kann aus folgenden Rechtsformen nach eCH-0097 bestehen:  

Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Aktien-

ge-sellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMBH/SARL, Genossenschaft, 

Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Investmentgesellschaft mit vari-

ablem Kapital (SICAV), Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF), Institut 

des öffentlichen Rechts, Nichtkaufmännische Prokuren, Haupt von Gemeinderschaf-

ten, Ausländische Niederlassung im Handelsregister eingetragen. 

 

2 = universitärer Medizinalberuf  
Dieser Typ besteht aus der Rechtsform „Einzelunternehmen“ nach eCH-0097, sofern 
im Medi-zinalberufsregister eingetragen.  

 
3 = Anwalt  

Dieser Typ besteht aus der Rechtsform „Einzelunternehmen“ nach eCH-0097, sofern 
in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen.  

 
4 = Notar  

Dieser Typ besteht aus der Rechtsform „Einzelunternehmen“ nach eCH-0097, sofern 
in einem kantonalen Notariatsregister eingetragen.  

 
5 = natürliche Person und einfache Gesellschaft der Landwirtschaft  

Dieser Typ besteht aus den Rechtsformen „Einzelunternehmen“ und „einfache Ge-
sellschaft„ nach eCH-0097, sofern in einem kantonalen Landwirtschaftsregister einge-
tragen.  
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6 = Einfache Gesellschaft 

Dieser Typ entspricht der Rechtsform „Einfache Gesellschaft“ nach eCH-0097. 

 
7 = Einzelfirma  

Dieser Typ entspricht der Rechtsform „Einzelunternehmen“ nach eCH-0097, für alle 

Einzelfir-men, die nicht unter den Punkten 2-5 sowie 15 (universitärer Medizinalberuf, 

Anwalt, Notar, natürliche Person der Landwirtschaft) aufgeführt werden können. Eine 

Einzelfirma mit Handelsregistereintrag ist ebenfalls unter dieser Kategorie zu führen. 

8 = Öffentlich-rechtliches Unternehmen 

Dieser Typ kann aus folgenden Rechtsformen nach eCH-0097 bestehen: 

Unternehmen des Bundes, Unternehmen des Kantons, Unternehmen des Bezirks, Un-
ternehmen der Gemeinde, öffentlich-rechtliche Körperschaft (Unternehmen), Ausländi-
sches öffentliches Unternehmen.  

9 = reine Verwaltungseinheit 

Dieser Typ kann aus folgenden Rechtsformen nach eCH-0097 bestehen: 

Verwaltung des Bundes, Verwaltung des Kantons, Verwaltung des Bezirks, Verwaltung 
der Gemeinde, öffentlich-rechtliche Körperschaft (Verwaltung), Staatlich anerkannte 
Kirche.  

10 = Verein 

Dieser Typ entspricht der Rechtsform „Verein“ nach eCH-0097, sowohl jene die im 
Handelsregister eingetragen sind als auch jene ohne Eintrag im Handelsregister.   

11 = Stiftung 

Dieser Typ entspricht der Rechtsform „Stiftung“ nach eCH-0097, sowohl jene die im 
Handelsregister eingetragen sind als auch jene ohne Eintrag im Handelsregister.   

 

12 = Ausländische Niederlassung  

Dieser Typ entspricht der Rechtsform „Ausländische Niederlassung nicht im Handels-

register eingetragen“ nach eCH-0097. 

 

13 = Zollbereich 

Dieser Typ identifiziert gewisse Betriebsstandorte welche nur für die Zollverwaltung re-
levant sind. 

 

14 = Ausländische Unternehmen  

Dieser Typ identifiziert ausländische Unternehmen, welche mit einer UID identifiziert 

müssen, insbesondere Unternehmen des Fürstentums Liechtenstein. Er entspricht 

der Rechtsform „Ausländische Unternehmen“ nach eCH-0097. 

 

15 = Anwalt und Notar  

Dieser Typ identifiziert Anwälte/Notare, welche sowohl in einem kantonalen Anwalts- 

als auch in einem kantonalen Notariatsregister eingetragen sind. Er entspricht der 

Rechtsform „Einzelunternehmen“ nach eCH-0097. 
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16 = Standorte 

Dieser Typ soll ermöglichen, allenfalls in Zukunft geführte Betriebsstandorte zu identi-
fizieren. 

 

3 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter 

eCH-Standards, welche der Verein eCH dem Benutzer zur unentgeltlichen Nutzung zur Ver-

fügung stellt, oder welche eCH referenziert, haben nur den Status von Empfehlungen. Der 

Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benut-

zer auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Der Benutzer ist verpflichtet, die 

Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu las-

sen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Be-

ratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen. 

In eCH-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards 

sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es 

liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit des Benutzers, sich die allenfalls erforderli-

chen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.  

Obwohl der Verein eCH all seine Sorgfalt darauf verwendet, die eCH-Standards sorgfältig 

auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtig-

keit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben 

werden. Der Inhalt von eCH-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert wer-

den. 

Jede Haftung für Schäden, welche dem Benutzer aus dem Gebrauch der eCH-Standards 

entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.  

 

4 Urheberrechte 

Wer eCH-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflich-

tet sich der Erarbeitende sein betreffendes geistiges Eigentum oder seine Rechte an geisti-

gem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH 

kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereins-

zweckes zur Verfügung zu stellen. 

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Ur-

heber von eCH unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwi-

ckelt werden.  

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen 

Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden. 

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht 

jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den eCH-Standards Bezug ge-

nommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter. 


